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42 Der hauswirtschaftliche Unterricht in der schweizerischen
Volksschule (Primär- und Sekundärschule).

Den hauswirtschaftlichen Unterricht der nachschulpflichtigen
Zeit vermitteln: a) Die Haushaltungsschulen. Sofern eine
genügende Zahl Einschreibungen vorhanden ist, sind die Gemeinden
verpflichtet, für die aus der Primarschule entlassenen Mädchen
eine Haushaltungsschule zu eröffnen. Abgesehen von der
Bundessubvention gewährt der Staat für die Errichtung und den Unterhalt

dieser Schulen einen Beitrag, der 50 % der Lehrerbesoldung
betragen kann. Schuldauer 6—8 Monate. Diplom nach zwei
Jahreskursen. Die heute bestehenden Schulen sind zum Teil
Gemeinde-, zum Teil Privatanstalten und unterstehen der Aufsieht
der Erziehungsdirektion, b) Die hauswirtschaftlichen
Fortbildungsschulen; c) die hauswirtschaftlichen Wanderkurse (Flick-,
Näh-, Zuschneide- und Kochkurse). Von den Gemeinden und vorn
Erziehungsdepartement organisiert,

Kanton Neuenburg.

Gesetzliche Grundlagen. Loi sur l'enseignement primaire du 18 novembre
1908, revisée les 27 mai 1923 et 16 avril 1928. —¦ Bèglement général sur les
écoles enfantine et primaire du 30 janvier 1930.

Der hauswirtschaftliche Unterricht ist obligatorisches Fach
der Primarschule und wird in einem der beiden letzten Schuljahre
oder in den zwei letzten Schuljahren in besondern Haushaltungsschulen

erteilt. Kantonale Vorschriften bestehen nieht. Jede
Schule organisiert ihren Unterricht selbst, unter Berücksichtigung
der BundesvorSchriften. Der Unterricht umfaßt: Kochen,
Haushaltungskunde, Flicken, Waschen etc.

In einigen Gemeinden können die Schülerinnen der Ecole
secondaire ebenfalls zum Haushaltungsunterricht zugelassen werden.

Der Unterricht ist einer Fachlehrerin für Hauswirtschaft
anvertraut.

#

Neben den Haushaltungsschulen bestehen cours temporaires
pour adultes.

Kanton Genf.

Gesetzliche Grundlagen. Loi sur l'instruction publique (ergänzt auf den
gegenwärtigen Stand). — Programme provisoire de l'enseignement dans les
classes de 7e et 8e années. — Programme de l'enseignement de l'école
professionnelle et ménagère (août 1934).

Der hauswirtschaftliche Unterricht ist obligatorisch für die
Division complémentaire der Primarschule, ebenso für die
Haushaltungsklassen der Ecole professionneUe et ménagère und die
Classe supérieure dieser Schule; diese Oberklasse fällt jedoch nieht
mehr in die Zeit der Schulpflicht.
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Die Division complémentaire der Primarschule umfaßt die
beiden letzten (7. und 8.) obligatorischen Schuljahre und wird von
den Schülern besucht, die aus irgend einem Grunde nicht in eine
Anstalt des Sekundarunterrichtes eintreten können. Sie umfaßt
zwei Gruppen: 1. Städtische Schulen: Classes de préapprentissage;
2. Ländliche Schulen: Classes secondaires rurales. In den Classes
de préapprentissage werden Unterabteilungen nach beruflicher
Richtung gebildet: Seetion commerciale, professionneUe oder
complémentaire ménagère. Das provisorische Programm nennt als
Fächer des enseignement ménagère des 7. und 8. Schuljahres:
Nähen, Waschen und Glätten, Kochen, Krankenpflege, Erziehungslehre,

Haushaltungskunde.
#

Zeitlich parallel mit der Division complémentaire verläuft
der Unterricht in der Haushaltungsschule der Ecole professionneUe

et ménagère, mit dem Ziel, die jungen Mädchen für ihre
Aufgabe in der Familie vorzubilden. Zwei Schuljahre. Anschluß
an die 6. Primarschulklasse. Ein drittes (nachschulpflichtiges)
Jahr umfaßt die Classe supérieure mit höherem Haushaltungsunterricht

und allgemeiner Ausbildung. Die Fächer der beiden
ersten, in die Schulpflicht fallenden Jahreskurse sind:
Haushaltungskunde, Zeichnen, Nähen und Zuschneiden der Wäsche und
der Kleider, Unterhalt der Wäsche, Waschen und Glätten, Flicken
und Kochen.
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